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Seilpark-Reglement Seil- & Adventurepark Zürich – Kloten GmbH 
Mit dem Kauf eines Seilpark-Tickets bestätigen Sie, dass alle Teilnehmer Ihrer Gruppe (Kletterer ab 16 Jahren und / oder Aufsichtspersonen ab 18 Jahren) das 
Reglement gelesen haben und damit einverstanden sind. 

Beaufsichtigung von minderjährigen Kindern / Jugendlichen ist ab 18 Jahren möglich 
 Gelbe Parcours ab 4jährig: Beaufsichtigung durch volljährige Person vom Boden aus 
 Grüne Parcours ab 6jährig: Beaufsichtigung durch volljährige Person vom Boden aus oder mitklettern 
 Blaue / rote Parcours: 8 - 11jährige Kinder: Beaufsichtigung durch volljährige Person, die mitklettert 

12 – 15jährige Jugendliche: Beaufsichtigung durch volljährige Person vom Boden aus oder mitklettern 
 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen mit mündlichem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten auf eigene 

Verantwortung klettern 

Covid-19 
Wer Symptome aufweist, die auf Covid-19 hinweisen, soll zu Hause bleiben. Das gültige Ticket ist übertragbar auf 
andere Personen. Eine Rückerstattung / Terminverschiebung ist ausgeschlossen. Dito Quarantäne. Auf eine 
allfällige Maskenpflicht beim Kassenhaus / Einführungsbereich wird jeweils sichtbar hingewiesen. Alle Besucher 
waschen sich bei Ankunft gründlich die Hände mit Seife. Persönliche Handschuhe mitbringen oder kaufen vor Ort. 
Wertschliessfächer sind ausser Betrieb. Beim Klettern auf eine Durchmischung verschiedener Haushalte / 
Gruppen auf den Plattformen verzichten. Maximal 3 Personen pro Plattform. 

Beschränkung der Zulassung zum Klettern im Seilpark 
Der Seilpark steht jedem Besucher offen, sofern dieser unter keiner Krankheit, psychischer oder physischer 
Beeinträchtigung leidet, die beim Begehen des Seilparks für die eigene Sicherheit oder die von Dritten eine Gefahr 
darstellt. Personen, die unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten stehen oder an Schwindel 
leiden, ist das Klettern untersagt. Maximalgewicht: 120 kg. 

Kleidung / Schmuck / Natel 
Wertsachen und andere harte Gegenstände vor dem Klettern deponieren oder in einer verschliessbaren Jacken- / 
Hosentaschen sicher verstauen. Das Tragen von offenen Schuhen, Röcken, Ohrringen, Ketten und Schals verboten. 
Nicht empfohlen sind Hotpants, bauchfreie Kleidung und Bauchpiercings. Lange Haare müssen 
zusammengebunden werden. Natel-Nutzung während des Kletterns ist aus Sicherheitsgründen verboten. 

Kletterausrüstung 
Der Klettergut wird nach jedem neu Anziehen durch das Seilparkpersonal kontrolliert. Klettern mit privater 
Ausrüstung ist untersagt. Das Tragen von Handschuhen mit ganzen Fingern zum Schutze gegen Verletzungen ist 
obligatorisch. Das Rauchen, Essen, Pinkeln / WC und der Aufenthalt am Feuer sind mit der Kletterausrüstung 
nicht gestattet. Bitte den Klettergurt beim Kassenhaus ausziehen – das Personal hilft gerne. 

Einführung 
Alle Kletterer (Besitzer von Jahreskarten ausgenommen) und Aufsichtspersonen werden zum nächsten Start des 
Instruktionsvideo eingewiesen. 4/5jährige Minis praktizieren das richtige Handling direkt beim ersten Parcours. Ab 
der Kategorie Kids (6jährig) ist das Durchklettern des Trainingsparcours in Begleitung und unter aktiver Aufsicht 
des Seilpark Personals obligatorisch. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 

Time-Slot 
Nach Ablauf des gebuchten Time-Slots muss die Ausrüstung unaufgefordert zurückgegeben werden. 
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Verhaltens-Codex 
Wir achten auf unsere und die Sicherheit unserer Mitkletterer. Dem ausgeliehenen Klettermaterial und der Natur 
ist Sorge zu tragen. Springen und Schaukeln auf den Parcours ist untersagt. Zur Vermeidung von Zecken und zur 
Schonung von Pflanzen und Wurzelwerk bleiben wir auf den Waldwegen.  

Vorzeitiger Abbruch 
Bei Verstoss gegen Sicherheitsregeln oder Anweisungen des Personals muss der Besucher seine Ausrüstung 
vorzeitig abgeben. Bei Gewitter oder Sturm kann der Seilpark aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. In 
beiden Fällen besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 

Haftung 
Die Benutzung des Seilparks ist mit Risiken verbunden und erfolgt auf eigene Gefahr. Versicherung ist Sache des 
Teilnehmers. Bei Missachtung der Sicherheitsregeln oder Anweisungen des Personals lehnt die Seil- & Adventure-
park Zürich – Kloten GmbH jegliche Haftung ab. Gerichtsstand ist Kloten. 
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